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Berichtspflicht des Wahlleiters bei der Durchführung eines Bürgerentscheids an das 
Hessische Statistische Landesamt 
 
Bitte um Hinweis an die Mitgliedskommunen 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Hessische Statistische Landesamt (HSL) veröffentlicht auf seiner Internetseite unter 

https://statistik.hessen.de/unsere-zahlen/wahlen die Ergebnisse der Bürgerentscheide in Hessen 

seit 1993. Diese Auflistung hat einen Stand vom 21. November 2023. 

Den Berichterstattungen durch die Presse zufolge wurde zwischenzeitlich mindestens ein 

weiterer Bürgerentscheid durchgeführt. Nach Rücksprache mit dem Hessischen Statistischen 

Landesamt können jedoch nur die Bürgerentscheide in die genannte Auflistung übernommen 

werden, die vom Wahlleiter übermittelt worden sind. 

Da uns vermehrt Anfragen seitens der Presse und aus dem Landtag zu den Bürgerentscheiden 

erreichen, sind wir indes auf aktuelle Daten angewiesen. 
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Dem Wahlleiter obliegt in diesem Zusammenhang eine Berichtspflicht gegenüber dem HSL. Nach 

§ 77 Abs. 1 S. 2 Hessische Kommunalwahlordnung (KWO) hat er den Tag der Abstimmung zu 

übermitteln, weiterhin ist er gemäß § 55 Abs. 2 i.V.m. § 76 KWO verpflichtet, das Ergebnis des 

Bürgerentscheids gleichzeitig mit der Veröffentlichung an das Statistische Landesamt zu 

melden. 

 

Gerade im Hinblick auf die bevorstehende Europawahl am 9. Juni 2024 sind uns über die 

Berichterstattung der Presse mehrere bereits terminierte Bürgerentscheide zur Kenntnis gelangt. 

Beispielhaft sei hier der überregional bekannt gewordene Bürgerentscheid in Limburg an der 

Lahn genannt („Reduzierung des Taubenbestands durch Tötung“).  

Eine Übersicht der bereits gemeldeten Bürgerentscheids-Termine führt das HSL auf seiner 

Internetseite unter https://statistik.hessen.de/unsere-zahlen/wahlen/termine auf. 

 

Ich darf Sie daher bitten, Ihre Mitgliedskommunen auf die vorstehend genannte Berichtspflicht in 

geeigneter Weise aufmerksam zu machen.  

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

gez. Welter 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 


